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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Bra 

Datum 
16.04.2021 

Vorlage-Nr. 
XVIII-0709/2021 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 05.05.2021 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 14.06.2021 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 05.07.2021 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Antrag der AfD; hier: Schulhunde 

 
Beschlussvorschlag: 
Ein Zuschuss in Höhe von 50% zu den Kosten der Ausbildung und Tierarztkosten für Schulhunde an 
den kreiseigenen Schulen wird abgelehnt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2021 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
In der Kreistagssitzung am 22.3.2021 (DS-Nr. XVIII-0695/2021) hat die AfD den Antrag 
gestellt, die Kosten für die Ausbildung und die Tierarztkosten der Hunde zu 50 % zu 
bezuschussen. Anlage 1 5 
 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 
Nach herrschender Meinung erzeugen Hunde in Schulen positive Effekte. Angst und Stress 
kann z. B. mit tiergestützter Pädagogik reduziert werden. Durch den Einsatz eines Hundes 10 
werden die sozialen Kontakte gefördert. Oft üben die Schulhunde eine „Eisbrecherfunktion“ 
aus. Die tiergestützte Pädagogik baut auf der tiergestützten Therapie auf.  
 
In Niedersachsen kann ein Schulhund eingesetzt werden, wenn die/ der Hundehalterin/ 
Hundehalter ein pädagogisches Konzept vorlegt, der Unterricht bereichert und der Hund 15 
regelmäßig eingesetzt wird. Die Landesregierung hat 2016 eine Selbstverpflichtung der 
Hundeführerinnen/ Hundeführer begrüßt, da die Selbstverpflichtung die Möglichkeit bietet, 
Qualitätsstandards zu Ausbildung, Einsatz und Einhaltung der Hygienebestimmungen im 
Unterricht festzulegen. (Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort der 
Landesregierung, Drucksache 17/6113 des Niedersächsischen Landtages  - 17. Wahlperiode). 20 
Die Kultusministerkonferenz hat eine „Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht“ (RiSU) 
beschlossen, in der es auch einen Abschnitt zu Hunden in der Schule gibt. Hier ist  
z. B. geregelt, dass der Hund nur unter Aufsicht bei den Schülerinnen und Schülern eingesetzt 
werden darf, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen stattfinden müssen und 
Tierschutzaspekte zu beachten sind. 25 
 
Die Hunde werden privat von den Lehrkräften angeschafft. Alle mit der Hundeanschaffung 
verbundenen Pflichten obliegen somit der Lehrkraft. Beabsichtigt eine Lehrkraft, den Hund als 
Schulhund einzusetzen, so muss die Zustimmung der Schulleitung eingeholt werden. Die 
Gesamtkonferenz wird unterrichtet und der Schulvorstand in die Entscheidung eingebunden. 30 
 
An den kreiseigenen Schulen gibt es insgesamt 7 Schulhunde, im Einzelnen: 
 
Schule im Innerstetal, 1 Hund 
Werla Schule Schladen, 1 Hund 35 
Henriette-Breymann-Gesamtschule, 3 Hunde 
IGS Schöppenstedt, 1 Hund 
Schule am Teichgarten, 1 Hund 
  
An der Carl-Gotthard-Langhans-Schule und an der IGS Wallstraße befindet sich gerade je ein 40 
Hund in der Ausbildung zum Schulhund. An der IGS Schöppenstedt befinden sich zwei Hunde 
in Ausbildung. 
 
Die Ausbildung der Mensch-Hund-Teams kostet ca. 1.300 €. Die Kosten können über die 
Fortbildungskosten des Landesbudgets der Schulen abgerechnet werden. 45 
 
Grundsätzlich entstehen bei der Hundehaltung Kosten für den Kauf des Hundes, 
Haftpflichtversicherung (Pflicht in Niedersachsen), Sachkundeprüfung, Hundesteuer, Tierarzt, 
Futter, Näpfe, Hundedecke, Hundebett/- korb, Leine/n, Halsband, Hundegeschirr und 
Sicherheitsequipment (z. B. für den Transport im Auto), evtl. auch für eine 50 
Hundekrankenversicherung oder Operationsversicherung. 
 
Bei den Tierarztkosten ist zu unterscheiden zwischen den „planbaren“ oder „fixen“ Kosten, die 
für Entwurmungen und Impfungen entstehen oder den nicht planbaren Kosten bei Krankheit 
oder Verletzungen. Die Kosten bei Krankheit oder Verletzungen können mehrere Tausend 55 
Euro im Jahr betragen.  
 
Ob und inwieweit die Aufwendungen für einen Schulhund steuerlich berücksichtigt werden 
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können (Werbungskosten) ist noch nicht abschließend geklärt.  
 60 
Da die Schulen die Kosten für die Ausbildung des Mensch-Hunde-Teams aus dem 
Landesbudget zahlen können und die Tierarztkosten für einen Hund schwer kalkulierbar sind,  
lehnt der Landkreis eine pauschale Zusage zur Übernahme der Tierarztkosten in Höhe von  
50 % ab.  
 65 
 
 
Im Auftrag 
 

 70 
Bernd Retzki 
 
 
 
 75 
 
Anlage: Antrag der AfD vom 26.02.2021 
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